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Zwischen

Rechtsanwalt Andreas Krau,
Wetzlarer Straße 8a, 35644 Hohenahr

- im Folgenden „Auftragnehmer“ genannt -

und

- im Folgenden „Auftraggeber“ genannt -

wird in der Angelegenheit
folgender

Vertrag über die Beauftragung als Nachtragsliquidator 

geschlossen:

Der Auftraggeber beauftragt den Auftragnehmer, Abwicklungsmaßnahmen für die im Handelsregister 
bereits gelöschte            
durchzuführen. 

§ 1 Tätigkeit des Auftragnehmers

(1)	Sofern	das	Gericht	das	Nachtragsliquidationsverfahren	eröffnet	gibt	der	Auftragnehmer	die	erforder-
lichen	Erklärungen	in	öffentlich	beglaubigter	Form	gegenüber	dem	Registergericht	ab.	

(2) Mit der rechtskräftigen Bestellung kommt die Amtsstellung des Nachtragsliquidators für die Abwick-
lungsgesellschaft zustande. Der Auftragnehmer wird in Ausübung seines Amts als Nachtragsliquida-
tor	erst	nach	Erhalt	einer	mit	Rechtskraftvermerk	erteilten	Ausfertigung	des	Ernennungsbeschlusses	
tätig. 

(3) Der Auftragnehmer überprüft die Umstände der Nachtragsliquidation, insbesondere die von dem 
Auftraggeber gewünschte Erklärung, in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht. 

(4) Sofern der Auftragnehmer keine Bedenken hinsichtlich der von ihm abzugebenden Erklärung hat, 
wird er diese in der gehörigen Form erteilen. 

§ 2 Rechte und Pflichten des Nachtragsliquidators 
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(1)	Die	Rechte	und	Pflichten	des	Nachtragsliquidators	bemessen	sich	analog	§§	264	ff.	AktG.	So	hat	der	
Nachtragsliquidator	analog	§	268	I	1	AktG	offene	Forderungen	einzuziehen.	

(2)	Der	Auftragnehmer	schuldet	weder	die	Eröffnung	des	Nachtragsliquidations¬verfahrens	noch	seine	
eigene Bestellung als Nachtragsliquidator. 

(3) Gegen den Beschluss der Bestellung als Nachtragsliquidator steht den Beteiligten die Beschwerde zu. 
Der Auftragnehmer schuldet nicht die rechtskräftige Bestellung als Nachtragsliquidator.

(4) Dem Auftragnehmer als Nachtragsliquidator steht bei der Überprüfung der von dem Auftraggeber 
gewünschten Erklärung ein eigenes Ermessen zu, d. h. er kann die gewünschte Erklärung erteilen, 
muss aber nicht.

(5) Sofern der Auftraggeber Schuldner einer Forderung der Abwicklungsgesellschaft ist und die Tilgung 
der Schuld aus Sicht des Auftragnehmers nicht eindeutig nachgewiesen ist, steht es dem Auftrag-
nehmer frei, die Bewilligung erst zu erteilen, wenn der Auftraggeber die Schuldtilgung (aus Sicht des 
Auftragnehmers) zweifelsfrei nachweist oder die Schuld tilgt.

(6)	Sofern	der	Auftraggeber	Gläubiger	einer	Forderung	der	Abwicklungsgesellschaft	ist	und	die	Entste-
hung/Einwendungs-/Einredefreiheit der Schuld aus Sicht des Auftragnehmers nicht eindeutig nach-
gewiesen ist, steht es dem Auftragnehmer frei, die Bewilligung erst zu erteilen, wenn der Auftraggeber 
die Schuld (aus Sicht des Auftragnehmer) zweifelsfrei nachweist. 

(7)	Dem	 Auftragnehmer	 als	 Nachtragsliquidator	 steht	 das	 Recht	 zu,	 Geld,	 Wertpapiere	 und	 sonstige	
Urkunden	 sowie	Wertpapiere	 bei	 einer	 dazu	 bestimmten	 öffentlichen	 Stelle	 für	 den	Gläubiger	 zu	
hinterlegen, wenn dieser in Verzug der Annahme ist. Das gleiche gilt, wenn der Auftragnehmer als 
Nachtragsliquidator	aus	einem	anderen	Grund	oder	infolge	einer	Ungewissheit	über	die	Person	des	
Gläubigers	eine	Verbindlichkeit	nicht	oder	nicht	mit	Sicherheit	erfüllen	kann.	Die	Wirkung	der	Hinter-
legung	richtet	sich	nach	§§	377,	378	BGB.

§ 3 Obliegenheiten und Pflichten des Auftraggebers 

(1) Es obliegt dem Auftraggeber, dem Auftragnehmer die Tatsachen und Beweismittel anzugeben, aus 
denen sich ergibt, dass nachträglich weitere Abwicklungsmaßnahmen notwendig sind. 

(2) Dem Auftraggeber ist bekannt, dass das Gericht bei der Auswahl des Nachtragsliquidators ggf. ein 
Ermessen hat und an den im Antrag vorgeschlagenen Nachtragsliquidator nicht gebunden ist.

(3) Gegen den Beschluss der Bestellung als Nachtragsliquidator steht den Beteiligten die Beschwerde zu. 
Dem Auftraggeber ist bekannt, dass eine Beschwerde der unterschiedlichen Verfahrensbeteiligten 
nicht von dem Auftragnehmer verhindert werden kann. 

(4)	Dem	Auftraggeber	ist	bekannt,	dass	der	Auftragnehmer	als	Nachtragsliquidator	nach	Rechtskraft	des	
Bestellungsbeschlusses	und	damit	 einhergehender	Aufnahme	 seines	Amts	 die	 Interessen	der	 Ab-
wicklungsgesellschaft vertritt.

(5) Um dem Auftragnehmer als Nachtragsliquidator die Entscheidung über die gewünschte Erklärung zu 
vereinfachen,	hat	der	Auftraggeber	den	Auftragnehmer	bestmöglich	und	wahrheits¬gemäß	zu	unter-
richten. 

§ 4 Vergütungsvereinbarung

(1)	Die	Tätigkeit	des	Auftragnehmers	wird	mit	einer	Pauschale	von	XX,-	€	zuzüglich	der	gesetzlichen	Um-
satzsteuer	i.	H.	v.	derzeit	19	%,	d.	h.	nach	derzeitiger	Gesetzeslage	mit	XX,-	€	(brutto)	vergütet.	Dem	
Auftraggeber ist bekannt, dass weitere Gebühren, z. B. Gerichtskosten und Notargebühren, von die-
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ser	Pauschale	nicht	umfasst	sind,	sondern	gesondert	berechnet	werden.	Mehrere	Auftraggeber	haf-
ten als Gesamtschuldner. 

(2) Die Vergütung des Auftragnehmers bemisst sich phasenweise. Es ist ausdrücklich kein Erfolgshonorar 
vereinbart.	Sollten	einzelne	Phasen	aus	Gründen,	die	nicht	in	der	Person	des	Auftragnehmers	liegen,	
nicht erreicht werden können, so ist der Auftragnehmer berechtigt, bis dahin gezahlte Beträge einzu-
behalten. 

(3) Der Auftragnehmer ist berechtigt, nach Eingang der unterzeichneten Vergütungsvereinbarung einen 
Vorschuss i. H. v. 40 % der vereinbarten Vergütung zu fordern. Mit Abgabe der für die Bestellung 
erforderlichen Eignungsversicherung in gehöriger Form ist der Auftragnehmer berechtigt, den Vor-
schuss einzubehalten. 

(4) Der Auftragnehmer ist berechtigt, mit Vorliegen des Bestellungsbeschlusses einen weiteren Vor-
schuss	von	40	%	der	vereinbarten	Vergütung	als	Vorschuss	zu	fordern.	Mit	Eintritt	der	Rechtskraft	des	
Bestellungsbeschlusses ist der Auftragnehmer berechtigt, den Vorschuss einzubehalten.  

(5) Der Auftragnehmer ist berechtigt, nach seiner rechtskräftigen Bestellung als Nachtragsliquidator den 
letzten Teilbetrag der vereinbarten Vergütung (20 %) zu fordern. Nach der Überprüfung der Umstände 
der Nachtragsliquidation, insbesondere nach Überprüfung der von dem Auftraggeber gewünschten 
Erklärung, in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht, ist der Auftragnehmer berechtigt, den Vorschuss 
einzubehalten. 

§ 5 Salvatorische Klausel 

Falls einzelne Bestimmungen dieses Vertrags unwirksam sein sollten oder dieser Vertrag Lücken enthält, 
so	berührt	dies	die	Wirksamkeit	der	übrigen	Regelungen	des	Vertrags	nicht.	Anstelle	der	unwirksamen	
Bestimmung	soll	eine	angemessene	Regelung	gelten,	die	vom	Sinn	und	Zweck	her	wirtschaftlich	der	un-
wirksamen Klausel am nächsten kommt. Für die Ausfüllung von Lücken gilt dies sinngemäß.

Jede Vertragspartei erklärt durch ihre Unterschrift, dass sie eine Ausfertigung dieses Vertrags erhalten 
hat.

Ort, Datum

Ort, Datum

Andreas Krau

Auftraggeber
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